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Lissabon Reform
28 EU-Staaten

EQF-LLL
alle Bildungsstufen

8 Niveaus
von grundlegendem

allg. Wissen bis 
Spitzenkenntnisse

Deskriptoren
ECVET-Credits

Learning Outcomes ohne 
Selbststudienzeit

Einleitung
Durch den kritischen Diskurs über die Bologna
Reform hat die 2000 für die EU verabschiedete
Lissabon Strategie, der 2008 davon abgeleitete
Europäischer Qualifikationsrahmen für lebenslang-
es Lernen (EQF-LLL) und der 2013 verabschiedete
Deutsche Qualifikationsrahmen für lebenslanges
Lernen (DQR) bei der Verfassung des NKLM keine

modifiziert nach Hahn E. Bologna in der Medizin. Der Bologna-Prozess in der Medizin. Mannheim: 3. Juli 2009

Hauptziele: Transparenz, Flexibilität, Mobilität
Lernen (DQR) bei der Verfassung des NKLM keine
Beachtung gefunden.
Auch wenn der Kompetenz-Begriff beim NKLM im
Mittelpunkt steht, fehlt ihm die Dimension „beruf-
liche und persönliche Entwicklung“ des DQR.
Aspekte wie „flexible learning pathways”, nicht-
formales und informelles Lernen, ECVETs u.a.
verlangen deshalb entsprechende Strukturen.

Prinzip des Aufbaus von DQR-Niveaus

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Deutscher_Qualifikationsrahmen

Methode
Entwicklung eines für das individuelle lebenslange Lernen inhärenten Trainings- und Ausbildungs-
kontinuums (vgl. Abbildung) mit folgenden Charakteristiken: 
 Ausschöpfung der überdurchschnittlich langen vorlesungsfreien Zeiten (analog WR-Empfehlung 

2014)
 Ausrichtung des Studiums auf Kern- und Mantelcurriculum 
 Stimulation von auf die spätere Spezialisierung ausgerichteten individuellen Qualifikationsprofilen 

bereits im sehr frühen Stadium des Studiums (analog Aachener Modellstudiengang Medizin) 

Ergebnisse
Die vorgestellte Restrukturierung des bestehenden 
C i l i 3 14 W h lti t i i

( g g g )
 Beachtung der Halbwertzeit des derzeitigen medizinischen Wissens 
 Verzicht auf Staatsexamina zugunsten eines dichten formativen Prüfungsnetzwerks mit wenigen 

summativen „Prüfungstoren“ analog der Anforderungen, die sich aus § 4 der Ärztlichen Berufs-
ordnung ergeben 

Lebenslanges Lernen 
Fortbild ngstore“ Curriculums in 3 x 14 Wochen p.a. resultiert in eine 

volljährliche akademische Ausbildung ohne jeglichen 
Verlust aktueller Kompetenzen. 
Im Ergebnis
 ist die/der 4jährige Basisärztin/-arzt bestens motiviert 

vorbereitet für ein lebenslanges Lernen
 kann die Spezialisierungsphase unter Anwendung 

von § 10 Bundesärzteordnung mindestens zwei Jahre 
früher beginnen

N
iv

e
a

u
 8

„Fortbildungstore“ 
gem. § 4 Ärztl. Berufsordnung

Spezialisierung
ü e beg e

 entspricht das 4+2-jährige Curriculum Berufsaner-
kennungsrichtline 2013/55/EU Art. 24(2): mindestens 
5.500 Stunden
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Schlussfolgerung
Die vorgeschlagene Struktur muss keinen negativen
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(Pre-)Spezialisierung
unter Ägide der Universität 

P2J bspw. Community Medicine

Basisärztin/-arzt
mit §10 BÄO-Berufserlaubnis

Ärztliche Approbation

K
o

m
m

u
n

ik
at

io
n

sd
at

en
:

P
ro

f.
D

r.
d

rs
.d

rs
. J

er
o

m
e 

R
o

tg
an

s,
 R

W
T

H

c/
o

 B
le

ic
h

es
tr

. 1
6,

 5
84

52
 W

it
te

n
Te

l.:
 0

17
5.

40
0 

47
 5

6;
 e

M
ai

l:
 jr

o
tg

an
s@

u Die vorgeschlagene Struktur muss keinen negativen 
Einfluss auf bestehende Curricula haben; vorhandene 
Strukturen können erhalten bleiben. 
Die Basisqualifikationsdauer ist der Halbwertzeit des 
medizinischen Wissens angepasst. 
Die/der 4jährige Basisärztin/-arzt ist früh(er) im Leben 
bestens für ein lebenslanges Lernen im Beruf motiviert 
vorbereitet.
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mit  §10 BÄO Berufserlaubnis

1. - 4. “Semester” = 16 Monate 

inkl. PJ !

5. – 12. „Semester“ = 32 Monate 

Q-Profile
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